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Mangelnde Kompetenz bei Rechtsberatung 
	Auftraggeber
	Projekt
	Projekt-Nr. 

	
	
	

	
	Projektleitung
	Ablage Nr. 

	
	
	08.00.02



Die (un-)zulässige Rechtsberatung durch Projektsteuerer/Architekten/Ingenieure ist gesetzlich geregelt duch das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). 

Baubegleitende Rechtsberatung als sicherer Weg für alle Beteiligten am Baugeschehen. 
Der Projektsteuerer/Architekt/Ingenieur hat wegen der mit unerlaubter Rechtsbesorgung verbundenen haftungsrechtlichen Konsequenzen bei komplexen Bauvorhaben hinzuweisen. Die baubegleitende Rechtsberatung ist durch vom Bauherrn beauftragte Rechtsanwälte sicherzustellen. 

Eine fundierte rechtliche Beratung während der gesamten Abwicklung des Bauvorhabens und darüber hinaus hat der Auftraggeber sicherzustellen.


Durch seine Unterschrift nimmt der Auftraggeber (Bauherr) den Sachverhalt zur Kenntnis. 
















	Unterschrift Auftraggeber:
	Unterschrift Projektsteuerer: 
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